
   

 

Merkblatt: Sicherung von Kindern in Autos seit dem 1. April 2010 
 
 

Seit dem 1. April 2010 gelten in der Schweiz neue Vorschriften für das Sichern von Kindern 
in Autos: Kinder unter 12 Jahren, welche kleiner sind als 150 Zentimeter, müssen mit 
einer Rückhaltevorrichtung gesichert sein. Als zugelassene Rückhaltevorrichtungen gelten 
Kindersessel oder einfache Sitzerhöher, die den EU-Normen 44/03 oder 44/04 entsprechen. 
 
Kinder, die grösser sind als 150 Zentimeter und Kinder, die älter sind als 12 Jahre, müssen 
mit dem vorhandenen Sicherheitsgurt angebunden sein. 

 
Für die Transporte mit Privatautos an Anlässe und Wettkämpfe des Turnvereins und der 
Jugi Niederurnen gelten die folgenden Regeln: 
 

 Kinder, die gemäss Gesetz mit einer Rückhaltevorrichtung gesichert werden müssen, 
bringen eine eigene (den gültigen Normen entsprechende) Sitzerhöhung an den 
Anlass oder Wettkampf mit. 

 Die unter www.tv-n.ch/jugi/transporte.cfm abrufbare Namensliste der betroffenen 
Kinder gilt als verbindlich. Diese Liste basiert auf dem Datum des Anlasses/Wettkampfes 
und dem Geburtsdatum und der Körpergrösse des Kindes. 

 Der Fahrer des betreffenden Fahrzeugs haftet bei Unfällen oder Verzeigungen durch die 
Polizei. Daher gilt: Kein Kindersitz = Kein Transport! 

 
 
Der Turnverein und die Jugi Niederurnen sind bestrebt, nach Möglichkeit die öffentlichen 
Verkehrsmittel zu benützen. Falls dies aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, sind wir 
auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. Damit die Kindersitze am Ort des Anlasses oder 
Wettkampfes nicht aus- und wieder eingeladen werden müssen oder gar verloren gehen, ist es 
von Vorteil, wenn sich für Hin- und Rückfahrt die gleichen Eltern zur Verfügung stellen und die 
Sitze dadurch im Auto belassen werden können. 
 
Unter www.tv-n.ch/jugi/transporte.cfm sind Links rund um das Thema zu finden. 
 
Im Sinne der Sicherheit der Kinder danken wir allen Betroffenen für ihr Verständnis. 
 
Turnverein Niederurnen, Chef Jugend, Silvan Thoma 


